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Regeste
Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse (Zivildienst)
Erwägungen
E. 1
Die Beschwerde wird abgewiesen.
E. 2
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben und es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
E. 3
Dieses Urteil geht an: den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beilage: Akten zurück) die Vorinstanz (Ref-Nr. Code: 8.425.34525.11273; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück) Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: Frank Seethaler Marion Spori Fedail Versand: 2. November 2010
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